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 Veröffentlicht am 14.11.1995

Norm

ASVG §105a

BPGG §4 Abs5

EinstV §2 Abs3

OFG §5a

Rechtssatz

Die Festsetzung der Pauschalwerte in § 2 Abs 3 EinstV hat ihre ausschließliche Grundlage in der

Verordnungsermächtigung des § 4 Abs 5 BPGG. Diese können nur im Zusammenhang mit den Grenzwerten des § 4 Abs

2 BPGG gesehen, für die Frage, ob Hil:osigkeit im Sinne des früheren § 105 a ASVG vorliegt, jedoch nicht herangezogen

werden.
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